
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

.DES KANTONS SOLOTHURN

VÖM
29, August 1980 N~,‘4524

Die~tinte±~breitet den Regierungsrat

die J~nderT;~ dc onenolanes in der Ne att und an der

ideistrasse zur Genehmigung.

Die Gemeind? Steinhof besitzt oin~.Nutzungsp1anun~, bestÖhend

aus Zoi~en-~uiad I~rs~hliessungsp~an (~trassen—;und Baulinienpian),

welche der Regierungsrat mit ehis Nr, 1414 vom:22~ :März

1974 genehmigt hat,

Mit der vorliegenden ononplaziän•derung in der •.Neu~n~bt wird

für das betreffende Baugebiet durch eine unbedeutende Ver

grösserung der Bautiefe eine zweckmässige Ueberbaubarkeit

der einzelnen Parzellen ermög1ich-t~ Zu~ätz]4ch wird oxrUang.

der HaJ~dcnstras~e ein-~Tei1~tUckj~eu ins Baugebiet aufgenomuen,
Die Baulandflächen der 1., und II.,. Baue~appe sind heute ent

weder üherbaut, zur Ueberbauung in: äbdehbarer Zeit vorge

sehen oder ~i~d nicht erhältlich, Dadurch sah Sich die Ge

meinde gezwungen, durch eine geringe Erweiterung der Bauzene

neu Bauplätze für Bauinteressenten zu schaffen,

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 7. Juli bis

6, August 1980, Während.~ der gesetzlichen Frist wurden keine

Einsprachen eingereicht, Der Gemeinderat und die Gemeindever—

sammlung haben die Aenderung des Zonenplanes in der Neumatt

und an der J-ialdenstrasse genehmigt,

Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt,

Materiell ist noch folgendes zu bemerken:

Die Aenderung des Zonenplanes bedingt eine Anpassi~ing. des ge~

nerellen Kanalisationsprojektes (GKP), Das Auflageverfahren
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für diese Anrassung wurde gleichzeitig mit der Planauflage

des Zonenplane s durchgeführt, Die Genehmigung der GKP—Aenderung

erfolgt aber in einem separaten Beschluss.

Es wird

beschlossen:

1. Di~ ~en~eru~g des .Zoner~pla~es in 4az~ N~imatt und, .;ari der

Haldenstrasse der Hinwohnerg~me~nde Sto.inhof, wird: ~eneb~igt.

20 Die Gemeinde~$teii~od,wird:verhalteu, dem.J~ant. Amt.für

Rawnp~anung bis z~nz~l.. ;Oktob.er 1980 noch 4 Pl~e~, ~it den

Gen~hrnigungsvermerh der ..;Genaind~ versehen,: ‘uzustellen‘,

3, Bestehende Pläne verlieren ihre Rechtskraft soweit sie mit
deifl vorlieg~den irL Widerspruch stehön, .. :

Ausfertigungen Seice 3

Genehmigungsgebühi~:.. Fr~. 2OQ.~— .. .. :. :.J :. ‘

Publikationsko.öten: Fr~.l8.—— . .:(S~aatskanzlei Nr..: 749 ;. ): RE

Fr,2l8,—~ . ~.~ .~

Der Staa~bsschreibe‘r~

\-~I~~



Bau—Departement (2) Gr

Hochbauamt (2)

Tiefbauamt (2)

Amt für Wasserwirtschaft (2)

Rcchtsdienst Bau—Departement

Amt für RaumiDlanung (5), mftAkten~~l~ep~Plan

Kreisbauamt 1, L~.5QQ Solothurn,~

Amtschreiberei Kriegstetten, mit l~en. Plan (folgt s te2l

Kant. Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der Katastorschatzung, ~itlt~en. Plan fcl‘tsäter

Ammannamt der ~ 3364 Steinhof

Baukomr!lission der EG, 3364 Steinhof,~

Ingenieurbüro Emch und Berger, Schbngrünstrasse 35, 4500 Solothurn

Amtsblatt Publikation: Die Aenderung des Zonenplanes in der

Neumatt und an der Haldenstrasse der

Einwohnergemeinde Steinhof

wird genehmigt0




